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Zur Frage des geforderten Tempolimits wurde in der Stadtratssitzung auf die 
Zuständigkeit der unteren Verkehrsbehörde verwiesen. Außerdem wurde erläutert, 
dass ein Tempolimit in einer verkehrsrechtlichen Anordnung begründet werden 
müsste. Da zwischen Radweg und Straße eine Schutzplanke vorgesehen ist, könne 
man aktuell keine Begründung erkennen.  
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